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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 R 1362/14
Datum 05.04.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 R 997/17
Datum 16.03.2023

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts
DÃ¼sseldorf vom Â Â 05.04.2017 wird zurÃ¼ckgewiesen. 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Kosten des Berufungsverfahrens mit Ausnahme
der auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese Kosten selbst
zu tragen haben.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert fÃ¼r das Berufungsverfahren wird auf 5.000 Euro
festgesetzt.

Â 

GrÃ¼nde 

I. 

Â 
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Streitig ist im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens nach Â§ 7a
Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) die Versicherungspflicht der Beigeladenen
zu 1) in der gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem Recht der
ArbeitsfÃ¶rderung in ihrer TÃ¤tigkeit als BÃ¼rokraft sowie im Bereich der
Aktenvernichtung fÃ¼r die KlÃ¤gerin in der Zeit von April 2009 bis MÃ¤rz 2013.

Â 

Der KlÃ¤gerin betrieb drei Praxen fÃ¼r Physiotherapie in N. und Q.. Die 1981
geborene Beigeladene zu 1), Frau P (im Folgenden: P), die zunÃ¤chst ein Gewerbe
im Bereich der Aktenvernichtung und Entsorgung angemeldet hatte, das sie ab Juni
2009 auf BÃ¼ro- und Schreibarbeiten erweiterte, wurde fÃ¼r sie im streitigen
Zeitraum auf der Grundlage mÃ¼ndlicher Vereinbarungen tÃ¤tig. Die von P
erstellten Rechnungen wiesen zumeist die geleisteten Stunden bei einem
Stundensatz von 10 Euro bzw. sonst Gesamtsummen und als erbrachte TÃ¤tigkeit
einen BÃ¼roservice aus. Lediglich die Rechnungen vom 30.03.2009, 01.04.2010,
09.09.2010 und 09.04.2013 enthielten neben der Angabe â��BÃ¼roserviceâ��
ergÃ¤nzend den Hinweis auf â��Datenschutzmaterialâ�� bzw.
â��Aktenvernichtungâ��. Ab April 2009 beschÃ¤ftigte P einen Arbeitnehmer im
Bereich der Entsorgung zunÃ¤chst auf geringfÃ¼giger Basis bzw. ab 2011
versicherungspflichtig sowie ab 2012 einen weiteren Arbeitnehmer geringfÃ¼gig.

Â 

Das Hauptzollamt (HZA) DÃ¼sseldorf leitete am 26.02.2013 ein Strafverfahren
gegen die KlÃ¤gerin ein und vernahm in diesem Rahmen P sowie diverse
Mitarbeiter und den Ehemann der KlÃ¤gerin (im Folgenden: S). Das vor dem
Amtsgericht DÃ¼sseldorf anhÃ¤ngige Strafverfahren wurde mit Beschluss vom
21.01.2015 im Hinblick auf das sozialgerichtliche Verfahren ausgesetzt.

Â 

Am 29.07.2013 stellten P und die KlÃ¤gerin einen Antrag auf Feststellung des
sozialversicherungsrechtlichen Status fÃ¼r die von P â��seit 02/2009â��
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit im â��BÃ¼roservice, Aktenvernichtungâ��. Nach den
Angaben der P, die mit denjenigen der KlÃ¤gerin im Wesentlichen
Ã¼bereinstimmten, bestehe ein schriftlicher Vertrag nicht. FÃ¼r die Arbeit sei ein
Stundenhonorar von 10 Euro vereinbart. Sie, P, werde von der KlÃ¤gerin angerufen,
wenn Arbeiten erledigt werden kÃ¶nnten. Die AuftrÃ¤ge wÃ¼rden meist telefonisch
oder persÃ¶nlich in der Praxis besprochen. Ihre TÃ¤tigkeit umfasse die
selbststÃ¤ndige Erledigung von BÃ¼roarbeiten, Anrufe bei Patienten zwecks
Terminierung, das Besorgen von Folgerezepten und die Aktenvernichtung durch
ihren Mitarbeiter. DarÃ¼ber hinaus Ã¼bernehme sie unregelmÃ¤Ã�ig Urlaubs- und
Krankheitsvertretungen nach vorheriger Terminabsprache. Die
AuftragsausfÃ¼hrung werde durch die Auftraggeberin nicht kontrolliert, das
Ergebnis ihrer TÃ¤tigkeit spiegele sich jedoch durch das Zustandekommen von
Terminen und Folgerezepten wider. Anweisungen und zeitliche Vorgaben
hinsichtlich der Arbeitsverrichtung, die sowohl in der Praxis als auch von zuhause
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stattfinde, erfolgten nicht. Sie habe keine festen Arbeitszeiten, nehme an keiner
Dienstbesprechung teil, sei in keine DienstplÃ¤ne integriert und trage keine
Dienstkleidung. Sie sei fÃ¼r mehrere Auftraggeber tÃ¤tig und verhandele die
Honorargestaltung mit diesen selbst. Auch beschÃ¤ftige sie Arbeitnehmer. Ihr
unternehmerisches Risiko bestehe darin, keine regelmÃ¤Ã�igen AuftrÃ¤ge zu
erhalten. 

Â 

Mit Schreiben vom 07.10.2013 hÃ¶rte die Beklagte die KlÃ¤gerin dazu an, dass sie
beabsichtige, Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie
nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung festzustellen. In ihrer Entgegnung wies die
KlÃ¤gerin u.a. ergÃ¤nzend darauf hin, dass P seit vielen Jahren beim Finanzamt
DÃ¼sseldorf als selbststÃ¤ndig gefÃ¼hrt werde und auch im Gewerberegister der
Stadt N. eingetragen sei. Im Ã�brigen erziele sie den Ã¼berwiegenden Teil ihrer
Einnahmen mit anderen Auftraggebern. Ziehe man zudem den Anteil fÃ¼r die
Aktenvernichtung ab, bei der auch die Beklagte von einer SelbststÃ¤ndigkeit
ausgehe, sei der BÃ¼roservice nicht prÃ¤gend. Es mÃ¼sse auch beachtet werden,
dass Rechnungen von P nicht wie bei BeschÃ¤ftigten monatsweise, sondern
quartalsweise gestellt worden seien. P habe AuftrÃ¤ge ablehnen, Ã¼ber ihren
Urlaub entscheiden kÃ¶nnen und gewÃ¼nscht, als SelbststÃ¤ndige beauftragt zu
werden. SchlieÃ�lich bestehe Vertrauensschutz, weil in den vorangegangenen
BetriebsprÃ¼fungen keine Einwendungen bezÃ¼glich der Qualifizierung der
TÃ¤tigkeit der P erhoben worden seien. Die sowohl von ihr als auch der P
beschriebenen Freiheiten in der Einteilung der Arbeit, sowie der Art und dem
Umfang der TÃ¤tigkeit erfÃ¼llten im Ã�brigen ebenfalls die Kriterien fÃ¼r eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit.

Â 

Die Beklagte stellte Versicherungspflicht in der Rentenversicherung und nach dem
Recht der ArbeitsfÃ¶rderung ab dem 01.04.2009 mit Bescheid vom 05.12.2013 fest.
FÃ¼r ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis spreche, dass P auf Abruf als krankheits- und
urlaubsbedingte Vertretung von BeschÃ¤ftigten ihrer Auftraggeberin tÃ¤tig
geworden sei. Sie habe eine pauschale, erfolgsunabhÃ¤ngige VergÃ¼tung von 10
Euro pro Stunde erhalten. Ein erheblicher Kapitaleinsatz sei nicht erforderlich
gewesen; ein Verlustrisiko habe nicht bestanden. Die Art der TÃ¤tigkeit habe
Weisungen unumgÃ¤nglich gemacht. Mit der Annahme des Auftrags sei P in die
Arbeitsorganisation der KlÃ¤gerin eingegliedert gewesen. Die Aktenvernichtung
habe nur einen kleinen Teil der ihr Ã¼bertragenen Aufgaben ausgemacht, so dass
es nicht entscheidend darauf ankomme, dass von P hierfÃ¼r Mitarbeiter eingesetzt
worden seien. 

Â 

Mit ihrem gegen diesen Bescheid gerichteten Widerspruch vom 02.01.2014 wies die
KlÃ¤gerin darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG) dem vereinbarten VertragsverhÃ¤ltnis indizielle Wirkung zukomme. Wenn
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eine TÃ¤tigkeit als abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung oder ebenso als selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt werden kÃ¶nne, komme dieser Vereinbarung entscheidende
Bedeutung zu. Vorliegend sei von beiden Vertragspartnern eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit angestrebt worden. 

Â 

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 16.06.2014
zurÃ¼ck. Unerheblich fÃ¼r die Beurteilung sei die Gewerbeanmeldung, da das
Gewerbeamt keine PrÃ¼fung der ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit vornehme. Dies gelte
ebenso fÃ¼r das Finanzamt. Ein Kapitaleinsatz der P fÃ¼r den BÃ¼roservice liege
nicht vor, da die Angestellten fÃ¼r die Aktenvernichtung beschÃ¤ftigt worden
seien. Sie setze ausschlieÃ�lich die eigene Arbeitskraft ein und sei funktionsgerecht
dienend in einer fremden Arbeitsorganisation tÃ¤tig. Ein unternehmerisches Risiko
werde auch nicht durch die Anschaffung des Fahrzeugs, des Computers oder der
Kommunikationsmittel begrÃ¼ndet. Diese seien zudem auch fÃ¼r andere
TÃ¤tigkeiten angeschafft worden. Soweit sie die Arbeit in ihren eigenen RÃ¤umen
und bei eigener Zeiteinteilung ausgeÃ¼bt habe, sei sie mit einer Heimarbeiterin
vergleichbar, die der Bindung an Abgabetermine und Vorgaben unterliege. Zudem
sei die Praxisvertretung zwingend in den RÃ¤umen der KlÃ¤gerin auszuÃ¼ben
gewesen. Â Â 

Â 

Mit der am 04.07.2014 beim Sozialgericht DÃ¼sseldorf (SG) erhobenen Klage hat
die KlÃ¤gerin ihr Begehren unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vorbringens
weiterverfolgt.

Â 

Sie hat beantragt,

Â 

den Bescheid vom 05.12.2013 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
16.06.2014 aufzuheben und festzustellen, dass die TÃ¤tigkeit der Beigeladenen zu
1) bei ihr in der Zeit von April 2009 bis MÃ¤rz 2013 nicht im Rahmen eines
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses ausgeÃ¼bt worden und damit nicht
der Beitragspflicht in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung
unterfallen ist.

Â 

Die Beklagte hat beantragt,

Â 

die Klage abzuweisen.
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Â 

ErgÃ¤nzend zu der BegrÃ¼ndung in ihren Bescheiden hat sie ausgefÃ¼hrt, dass
allein der Wille der Beteiligten nicht Ã¼ber den Status der P entscheide. Nicht
relevant sei auch, dass P im Rahmen der Aktenvernichtung, die lediglich einen
kleinen Teil ihrer TÃ¤tigkeit darstelle, einen Mitarbeiter einsetze. Die Krankheits-
und Urlaubsvertretungen seien in den RÃ¤umen der KlÃ¤gerin durchgefÃ¼hrt
worden, so dass eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation vorliege. Da auf die
UmstÃ¤nde nach dem Vertragsschluss abgestellt werden mÃ¼sse, komme der
MÃ¶glichkeit, AuftrÃ¤ge abzulehnen, keine Relevanz zu. Es sei auch nicht
wesentlich, dass P nur geringe UmsÃ¤tze bei der KlÃ¤gerin erziele, zumal dies
schon durch den Ausschluss der Krankenversicherung berÃ¼cksichtigt werde. 

Â 

P hat vorgetragen, dass sie ein Einzelunternehmen betreibe und bei ihrer TÃ¤tigkeit
fÃ¼r die KlÃ¤gerin teilweise von einem Angestellten unterstÃ¼tzt worden sei. Eine
Einbindung in die Betriebsorganisation der KlÃ¤gerin liege nicht vor. Im Ã�brigen
hat sie auf Ihre Aussagen im Verwaltungsverfahren Bezug genommen. 

Â 

Das SG hat P im Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 05.04.2017 gehÃ¶rt
und S als prÃ¤senten Zeugen vernommen. Auf das Protokoll der mÃ¼ndlichen
Verhandlung wird verwiesen. Mit Urteil vom gleichen Tag hat es die Klage
abgewiesen. Es liege ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis vor. Da auf die einzelnen
EinsÃ¤tze abgestellt werden mÃ¼sse, sei die Beauftragung durch mehrere
Auftraggeber nicht relevant. P habe zu Beginn der TÃ¤tigkeit die
ordnungsgemÃ¤Ã�e Entsorgung bzw. Vernichtung des bei der KlÃ¤gerin
angefallenen Patientenaktenbestandes durchfÃ¼hren sollen. Daneben habe die
KlÃ¤gerin eine Kraft gesucht, die die Urlaubs- und Krankheitsvertretung in den drei
Praxen im Bereich der Anmeldung Ã¼bernehme, bedarfsweise Patientenlisten
pflege, telefonische Akquise zur VertragsverlÃ¤ngerung in vorgegebenen Listen
durchfÃ¼hre, benÃ¶tigte Rezepte Ã¼berwache und ggf. besorge sowie
Behandlungstermine vereinbare bzw. absage. Auf diese Regelung hÃ¤tten sich die
Vertragsparteien grundsÃ¤tzlich, d.h. im Sinne einer Rahmenvereinbarung geeinigt.
Zur AusfÃ¼llung seien sodann eine Reihe von Absprachen Ã¼ber den Umfang und
den zeitlichen Rahmen der von P zu erledigenden Aufgaben getroffen worden. Nach
dem Inhalt dieser Vereinbarung sei von den Beteiligten erkennbar eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit gewollt gewesen. Nach Annahme des Auftrags habe eine
Verpflichtung zum TÃ¤tigwerden bestanden. MaÃ�geblich fÃ¼r die
Versicherungspflicht seien nur diese einzelnen RechtsverhÃ¤ltnisse, so dass der
Befugnis, einzelne AuftrÃ¤ge abzulehnen, keine Bedeutung zukomme. Dass P nach
den tatsÃ¤chlich geleisteten Stunden entlohnt worden sei, stelle eine fÃ¼r ein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis typische Bezahlung dar. FÃ¼r die TÃ¤tigkeit bei der
Anmeldung sei eine Eingliederung offenkundig, da sie zu den Ã�ffnungszeiten habe
anwesend sein mÃ¼ssen. Selbst wenn sie von zu Hause gearbeitet habe, sei sie
Ã¼ber VPN mit der EDV der KlÃ¤gerin verbunden gewesen, um Zugang zu den
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Patientendaten zu erhalten. Nur so habe sie ihre Aufgaben erfÃ¼llen kÃ¶nnen. Aus
der Natur der Arbeiten folge auch eine immanente Weisungslage. Es habe sich um
einfache Arbeiten ohne nennenswerten Gestaltungsspielraum der P gehandelt. Sie
sei bei ihrer TÃ¤tigkeit auch nicht mit ihrer eigenen Firma, sondern als Mitarbeiterin
der KlÃ¤gerin in Erscheinung getreten. Ein nennenswertes unternehmerisches
Risiko habe bei einem unabhÃ¤ngig vom Erfolg gezahlten festen Stundenlohn und
dem alleinigen Einsatz der Arbeitskraft nicht bestanden. Ohne Bedeutung sei die
Gewerbeanmeldung, da die Frage der BeschÃ¤ftigung nicht vom Gewerbeamt
geprÃ¼ft werde. Die fehlende Bindung der P an feste Arbeitszeiten werde durch
den Umstand relativiert, dass sie ihre TÃ¤tigkeit sinnvollerweise im Vertretungsfall
nur zu den GeschÃ¤ftszeiten der KlÃ¤gerin bzw. bei Ã�ffnung der Arztpraxen habe
ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Auch die Einstellung eines Fahrers durch P ab September 2011
vermÃ¶ge den Status einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit nicht zu begrÃ¼nden. Zu
diesem Zeitpunkt dÃ¼rfte die Aktenvernichtung allenfalls noch von untergeordneter
Bedeutung gegenÃ¼ber dem TÃ¤tigkeitsfeld â��BÃ¼roserviceâ�� gewesen sein. 

Â 

Gegen das ihr am 15.08.2017 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 01.09.2017
Berufung eingelegt und auf ihre vorigen Darlegungen Bezug genommen. Die
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit habe dem Wunsch und Willen beider Vertragsparteien
entsprochen, was aus GrÃ¼nden der Privatautonomie beachtet werden sollte.
Dieser Wunsch sei doch wesentlich fÃ¼r die rechtliche Charakterisierung des
VertragsverhÃ¤ltnisses. Dass das SG dem nicht Rechnung getragen habe, beruhe
auch darauf, dass der Sachverhalt dort nicht richtig ermittelt worden sei. So habe P
nicht erst im Juni 2009 ein Gewerbe angemeldet, sondern sei bereits zuvor
selbststÃ¤ndig mit der Vernichtung und Entsorgung von Unterlagen tÃ¤tig gewesen,
dies ab April 2009 auch fÃ¼r die KlÃ¤gerin. Aufgrund ihrer ZuverlÃ¤ssigkeit als
Subunternehmerin habe sie dann sukzessive auf ihre eigene Initiative weitere
AuftrÃ¤ge erhalten, so ab 01.06.2009 im Bereich des BÃ¼ro- und Schreibservice.
Die Aktenvernichtung habe sich aufgrund der Menge von Unterlagen Ã¼ber
mehrere Jahre hingezogen, wobei P allerdings sukzessive auch immer mehr mit
BÃ¼ro- und Schreibarbeiten beauftragt worden sei. Nicht nachvollzogen werden
kÃ¶nne, warum das SG diese TÃ¤tigkeit nicht als selbststÃ¤ndig bewertet habe.
Hier sei von P ein Gewerbe angemeldet, Werbung betrieben und mit u.a. der
Unterhaltung eines BÃ¼ros, eines Fahrzeugs, der Kosten fÃ¼r die Entsorgung sowie
der BeschÃ¤ftigung von Personal zumindest ab 01.01.2010 ein erhebliches
wirtschaftliches Risiko getragen worden. Die entsprechenden Entsorgungsarbeiten,
die nicht als geringfÃ¼gig angesehen werden kÃ¶nnten, da sie im Jahr 2010
immerhin ca. 1/3 der insgesamt in Rechnung gestellten BetrÃ¤ge und im Jahr 2011
mehr als 1/4 dieser BetrÃ¤ge ausgemacht hÃ¤tten, habe P durch ihre Mitarbeiter
durchgefÃ¼hrt. Das somit von SelbststÃ¤ndigkeit geprÃ¤gte VertragsverhÃ¤ltnis
habe sich nicht mit der Ã�bernahme von â��BÃ¼ro- und Schreibarbeitenâ��
geÃ¤ndert. Da die Vertragspartner eine TÃ¤tigkeit der P gegenÃ¼ber anderen
Kunden gewÃ¼nscht hÃ¤tten, komme auch dem Umstand weiterer Auftraggeber
hier entscheidende Bedeutung zu. Dies gelte auch im Hinblick darauf, dass P als
abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte mit der ErfÃ¼llung sonstiger AuftrÃ¤ge gegen ein â��
einem Arbeitsvertrag immanentes â�� Wettbewerbsverbot verstoÃ�en hÃ¤tte.

                             6 / 18



 

Zudem habe P auch die nur einem SelbststÃ¤ndigen mÃ¶glichen
Umsatzsteuermeldungen beim Finanzamt abgegeben. Auch die sonstigen
Argumente des SG seien zurÃ¼ckzuweisen. Soweit es eine Eingliederung
angenommen habe, lasse sich eine solche nicht allein durch die
Computerverbindung Ã¼ber VPN begrÃ¼nden. Diese sei vielmehr den
Gegebenheiten des Auftrags geschuldet, da der Auftraggeber die Auftragnehmerin
mit den fÃ¼r die AusfÃ¼hrung des Auftrags notwendigen Informationen versorgen
mÃ¼sse. Auch habe eine vom SG angenommene Weisungsbefugnis gegenÃ¼ber P
nicht bestanden. Zwar habe sie, die KlÃ¤gerin, als Auftraggeberin den Auftrag
sicherlich deutlich gemacht. Dessen AusfÃ¼hrung sei dann aber P Ã¼berlassen
gewesen, die im Ã�brigen nicht nur mit Ã�rzten innerhalb der
PraxisÃ¶ffnungszeiten, sondern auch mit Patienten nach Feierabend â�� und damit
frei eingeteilt â�� telefoniert habe. Als ihre Mitarbeiterin sei P nicht aufgetreten.
Entgegen der Auffassung des SG kÃ¶nne der vereinbarte Stundenlohn nicht als
Argument fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung herangezogen werden, sondern
belege im Gegenteil ein korrektes VerhÃ¤ltnis selbststÃ¤ndiger Unternehmer, da er
frei ausgehandelt worden sei und auch Ã¼ber den in der Callcenterbranche
Ã¼blichen SÃ¤tzen gelegen habe. Die Vereinbarung eines Stundenlohns sei bei
Dienstleistungen, um die es sich hier handele, auch Ã¼blich. SchlieÃ�lich habe die
Beklagte gegenÃ¼ber P NachforderungsansprÃ¼che in HÃ¶he von insgesamt mehr
als 40.000 Euro verhÃ¤ngt. Wenngleich sich P gegen diese HÃ¶he spÃ¤ter
erfolgreich zur Wehr gesetzt habe, sei jemand, der Arbeitnehmer beschÃ¤ftige, als
Arbeitgeber und SelbststÃ¤ndiger und nicht als Arbeitnehmer einzustufen.
Mehrfache, von der Beklagten durchgefÃ¼hrte BetriebsprÃ¼fungen hÃ¤tten im
Ã�brigen auch nicht zu Beanstandungen gefÃ¼hrt.Â  

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

Â 

das Urteil des SG DÃ¼sseldorf vom 05.04.2017 zu Ã¤ndern und den Bescheid der
Beklagten vom 05.12.2013 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
16.06.2014 aufzuheben sowie festzustellen, dass die TÃ¤tigkeit der Beigeladenen
zu 1) bei ihr in der Zeit von April 2009 bis MÃ¤rz 2013 nicht der
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung sowie nach dem Recht der
ArbeitslosenfÃ¶rderung unterlag. 

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 
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Sie nimmt Bezug auf die BegrÃ¼ndung in ihren Bescheiden sowie im Urteil des SG.
Die AusfÃ¼hrungen der KlÃ¤gerin zum TÃ¤tigkeitsbereich der Aktenvernichtung
kÃ¶nnten schon deshalb nicht ausschlaggebend sein, weil dieser im Vergleich zur
BÃ¼roservice-TÃ¤tigkeit nur eine untergeordnete Bedeutung im Sinne eines
einheitlichen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses zukomme. Soweit gegenÃ¼ber P am
05.05.2014 ein BetriebsprÃ¼fungsbescheid fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2008 bis
23.10.2013 ergangen sei, werde eine TÃ¤tigkeit der dort erfassten BeschÃ¤ftigten
im Rahmen der Auftragsabwicklung fÃ¼r die KlÃ¤gerin nicht ersichtlich. Zudem
trete das darin zum Ausdruck kommende Unternehmerrisiko hinter die
Weisungsgebundenheit der P zurÃ¼ck. 

Â 

Der Senat hat Beweis erhoben durch Befragung der P sowie des S als prÃ¤sentem
Zeugen im ErÃ¶rterungstermin vom 08.12.2021. Auf das Terminsprotokoll wird
Bezug genommen. 

Â 

Mit Schreiben vom 29.08.2022 sind die Beteiligten darauf hingewiesen worden, dass
die Berufung keine Aussicht auf Erfolg biete und beabsichtigt sei, die Berufung gem.
Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakten, der Akte der Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf (Az. 140 Cs-120 Js
706/13-157/14) sowie der VerwaltungsvorgÃ¤nge der Beklagten Bezug genommen. 

Â 

Â 

II.

Die zulÃ¤ssige Berufung der KlÃ¤gerin wird durch Beschluss gem. Â§ 153 Abs. 4
Sozialgerichtsgesetz (SGG) zurÃ¼ckgewiesen.

Nach dieser Vorschrift kann der Senat, auÃ�er in den FÃ¤llen des Â§ 105 Abs. 2 S. 1
SGG, die Berufung zurÃ¼ckweisen, wenn er sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und
eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt.

Diese Voraussetzungen liegen vor.

Im Klageverfahren hat das SG nach mÃ¼ndlicher Verhandlung entschieden. Die
Berufung ist nach einstimmiger Auffassung des Senats nicht begrÃ¼ndet. Eine
weitere mÃ¼ndliche Verhandlung hÃ¤lt der Senat nach AusÃ¼bung
pflichtgemÃ¤Ã�en Ermessens nicht fÃ¼r erforderlich. Der Sachverhalt ist
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umfassend ermittelt, eine weitere SachverhaltsaufklÃ¤rung nicht mehr erforderlich.
Die Beteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 29.8.2022 auf die fehlenden
Erfolgsaussichten des Rechtsmittels gem. Â§ 153 Abs. 4 S. 2 SGG hingewiesen
worden. Das erstmalige Vorbringen noch nicht vorgetragener Tatsachen oder
rechtlicher Gesichtspunkte ist nicht zu erwarten und weiterer Vortrag von der
KlÃ¤gerin auch nicht angekÃ¼ndigt worden. Andere Aspekte, die nach dem
Grundsatz des fairen Verfahrens die DurchfÃ¼hrung einer mÃ¼ndlichen
Verhandlung notwendig erscheinen lassen kÃ¶nnten, sind nicht erkennbar.

1. Die Berufung gegen das Urteil des SG DÃ¼sseldorf ist gem. Â§Â§ 143, 144 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 SGG statthaft. Sie ist form- und fristgemÃ¤Ã� erhoben (Â§ 151 SGG).

Â 

Zutreffend macht die KlÃ¤gerin ihr Begehren in Form einer kombinierten
Anfechtungs- und Feststellungsklage gemÃ¤Ã� Â§Â§ 54 Abs. 1 S. 1, 55 Abs. 1 Nr. 1
SGG geltend. Ungeachtet der Neuregelung des Â§ 7a SGB IV zum 01.04.2022 ist die
Feststellung des Bestehens bzw. Nichtbestehens von Versicherungspflicht jedenfalls
in Verfahren wie hier, in denen die Antragstellung gem. Â§ 7a SGB IV vor dem
01.04.2022 erfolgt ist und der RentenversicherungstrÃ¤ger eine Entscheidung auch
vor diesem Datum getroffen hat, weiterhin zulÃ¤ssig (vgl. ausfÃ¼hrlich Senatsurt.
v. 14.12.2022 â�� L 8 BA 159/19 m.w.N. und Urt. v. 30.11.2022 â�� L 8 R 597/17
m.w.N.).

Â 

2. Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage zu Recht und mit
zutreffender BegrÃ¼ndung abgewiesen. Der Bescheid vom 05.12.2013 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16.06.2014 beschwert die KlÃ¤gerin nicht
im Sinne des Â§ 54 Abs. 2 S. 1 SGG, da er nicht rechtswidrig ist. Die Beklagte hat zu
Recht mit den angefochtenen Bescheiden festgestellt, dass P in ihrer TÃ¤tigkeit als
Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Entsorgungs- und BÃ¼rokraft fÃ¼r die
KlÃ¤gerin im Zeitraum vom 01.04.2009 bis 31.03.2013 der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung
unterlag.

Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r die angefochtenen Bescheide ist Â§ 7a Abs. 1 S. 2 SGB IV
(hier in der vom 01.09.2009 bis 04.04.2017 gÃ¼ltigen Fassung â�� im Folgenden:
a.F.). Danach entscheidet auf Antrag eines Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§ 7a Abs. 1 S. 1
SGB IV a.F. abweichend von Â§ 28h Abs. 2 SGB IV die Deutsche Rentenversicherung
Bund, ob eine BeschÃ¤ftigung vorliegt. Einen entsprechenden Antrag haben die
KlÃ¤gerin und P am 23.07.2013 gestellt. Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung
ermÃ¤chtigte Â§ 7a SGB IV a.F. dabei nicht zur bloÃ�en (unzulÃ¤ssigen)
Elementenfeststellung einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung, sondern verpflichtete
â�� wie von der Beklagten hier vorgenommen â�� zur Feststellung der
Versicherungspflicht (vgl. z.B. BSG Urt. v. 19.10.2021 â�� B 12 R 1/21 R â�� juris
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Rn. 11; Urt. v. 04.09.2018 â�� B 12 KR 11/17 R â�� juris Rn. 12 m.w.N., insb. Urt. v.
11.03.2009 â�� B 12 R 11/07 R â�� juris Rn. 17 ff.).

Â 

Die auf dieser Grundlage ergangene (Status-)Entscheidung der Beklagten ist formell
(hierzu unter a.) und materiell (hierzu unter b.) rechtmÃ¤Ã�ig.

Â 

a. Der Bescheid vom 05.12.2013 ist formell rechtmÃ¤Ã�ig. Die Beklagte hat die
KlÃ¤gerin insbesondere vor seinem Erlass mit Schreiben vom 07.10.2013
ordnungsgemÃ¤Ã� angehÃ¶rt (Â§Â 24 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â��
SGB X). Die DurchfÃ¼hrung eines Statusfeststellungsverfahrens war auch nicht
nach Â§ 7a Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 SGB IV a.F. ausgeschlossen, weil weder die
Einzugsstelle noch ein anderer VersicherungstrÃ¤ger im Zeitpunkt der
Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer BeschÃ¤ftigung
eingeleitet hatte.

Â 

b. Die angefochtenen Bescheide sind auch in materieller Hinsicht nicht zu
beanstanden. P unterlag im streitigen Zeitraum von April 2009 bis MÃ¤rz 2013 der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie nach dem Recht
der ArbeitsfÃ¶rderung.

Â 

aa. Der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten- und
Arbeitslosenversicherung unterliegen Personen, die gegen Arbeitsentgelt
beschÃ¤ftigt sind (Â§ 1 S. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch [SGB VI], Â§ 25
Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch Drittes Buch [SGB III]).

Â 

P war bei der KlÃ¤gerin im streitbefangenen Zeitraum im Sinne von Â§ 7 SGB IV
gegen Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigt. Zur BegrÃ¼ndung nimmt der Senat gemÃ¤Ã� Â§
153 Abs. 2 SGG nach eigener Ã�berprÃ¼fung zur Vermeidung von Wiederholungen
auf die Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Urteil des SG Bezug.
Die Entscheidung des SG wird durch die Ermittlungen im Berufungsverfahren
bestÃ¤tigt. Auch das (wiederholende) Berufungsvorbringen der KlÃ¤gerin
rechtfertigt keine andere Sichtweise.

Â 

Bei WÃ¼rdigung der Vertragsbeziehungen zwischen der KlÃ¤gerin und P und deren
Umsetzung in der Praxis hat das SG zutreffend festgestellt, dass die Bewertung
mangels einer schriftlichen Vereinbarung anhand der mÃ¼ndlichen Abreden und
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der konkret gelebten Praxis vorzunehmen und auf die jeweiligen EinzeleinsÃ¤tze
abzustellen ist (vgl. BSG Urt. v. 04.06.2019 â�� B 12 R 11/18 R â�� juris Rn. 17 f.
m.w.N.). P hatte keine Verpflichtung zur Ã�bernahme einer bestimmten Anzahl von
AuftrÃ¤gen, sie konnte vielmehr Ã¼ber jede Anfrage frei und eigenstÃ¤ndig
entscheiden. Erst durch die jeweilige Zusage entstand ihre rechtliche Verpflichtung
gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin, die vereinbarte Arbeit auch zu verrichten. 

Â 

Den (zuletzt) Ã¼bereinstimmenden Angaben von P und der KlÃ¤gerin folgend, dass
die TÃ¤tigkeit (jedenfalls) ab April 2009 erfolgt sei, hat die Beklagte den Beginn der
Versicherungspflicht in nicht zu beanstandender Weise ab dem 01.04.2009
festgesetzt. Eine taggenauere Festlegung war im Hinblick auf fehlende
entsprechende Angaben der Vertragsparteien sowie die nicht nÃ¤her prÃ¤zisierten
Rechnungen nicht mÃ¶glich. Da der Bescheid, der die TÃ¤tigkeiten der P benennt,
ausreichend erkennen lÃ¤sst, dass sich die Feststellungen auf die DurchfÃ¼hrung
der EinzelauftrÃ¤ge unter gleichbleibenden Bedingungen beziehen, ist dieser
hinreichend bestimmt i.S.v. Â§ 33 Abs. 1 S. 1 SGB SGB X (vgl. BSG Urt. v.
19.10.2021 â�� B 12 R 1/21 R â�� juris Rn. 19).

Â 

Soweit die KlÃ¤gerin ihr Begehren wesentlich darauf stÃ¼tzt, dass eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit dem Wunsch und Willen beider Vertragsparteien
entsprochen habe, verkennt sie, dass der von ihr angefÃ¼hrten Privatautonomie
bei der Statusbeurteilung im Sozialrecht keine bestimmende, sondern nur eine
nachgeordnete Bedeutung zukommt. Der Wille der Beteiligten, eine
SelbststÃ¤ndigkeit zu begrÃ¼nden, kann bei Statusentscheidungen lediglich dann
von Bedeutung sein, wenn der AbwÃ¤gungsprozess â�� anders als dies hier der Fall
ist â�� kein Ã�berwiegen von Gesichtspunkten fÃ¼r den einen oder den anderen
Status ergibt (vgl. z.B. BSG Urt. v. 14.03.2018 â�� B 12 R 3/17 R â�� juris Rn. 13
m.w.N.; Senatsurt. v. 23.11.2020 â�� L 8 BA 155/19 â�� juris Rn. 105). Der
sozialversicherungsrechtliche Status unterliegt keiner uneingeschrÃ¤nkten
Dispositionsfreiheit der Beteiligten (vgl. z.B. BSG Urt. v. 28.06.2022 â�� B 12 R 3/20
R â�� juris Rn. 12 m.w.N.; Urt. v. 04.06.2019 â�� B 12 R 11/18 R â�� juris Rn. 37
m.w.N.; Senatsurt. v. 23.11.2020 â�� L 8 BA 155/19 â�� juris Rn. 105 m.w.N.). Die
vorzunehmende wertende Zuordnung kann nicht mit bindender Wirkung fÃ¼r die
Sozialversicherung durch die Vertragsparteien vorgegeben werden, indem sie z.B.
vereinbaren, eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit zu wollen. Denn der besondere
Schutzzweck der Sozialversicherung schlieÃ�t es aus, dass Ã¼ber die rechtliche
Einordnung einer Person â�� als selbststÃ¤ndig oder beschÃ¤ftigt â�� allein die
VertragsschlieÃ�enden entscheiden. Ã�ber zwingende Normen kann nicht im Wege
der Privatautonomie verfÃ¼gt werden. Vielmehr kommt es entscheidend auf die
tatsÃ¤chliche Ausgestaltung und DurchfÃ¼hrung der VertragsverhÃ¤ltnisse an (vgl.
z.B. BSG Urt. v. 28.06.2022 â�� B 12 R 3/20 R â�� juris Rn. 12 m.w.N.; Senatsurt. v.
26.01.2022 â�� L 8 BA 51/20 â�� juris Rn. 30 m.w.N.).

Â 
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Bei GesamtwÃ¼rdigung aller UmstÃ¤nde stellt sich die TÃ¤tigkeit der P fÃ¼r die
KlÃ¤gerin im Streitzeitraum â�� wie vom SG zutreffend ausgefÃ¼hrt â�� als
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung dar. 

Â 

Zutreffend ist zwar die Angabe der KlÃ¤gerin, dass P nicht erst im Juni 2009,
sondern schon zuvor ein Gewerbe Ã¼ber die Vernichtung und Entsorgung von
Unterlagen angemeldet hat. Die Gewerbeanmeldung allein ist jedoch kein fÃ¼r die
Statusbeurteilung relevantes Kriterium. Â Der sozialversicherungsrechtliche Status
eines Betriebsinhabers wird seitens der Gewerbeaufsicht nicht geprÃ¼ft.
Sozialversicherungsrechtliche Statusfeststellungen kÃ¶nnen vielmehr
ausschlieÃ�lich in den Verfahren nach Â§Â§Â 7a, 28h Abs.Â 2, 28p Abs.Â 1 S.Â 5
SGB IV erfolgen (vgl. z.B. Senatsbeschl. v. 14.03.2022 â�� L 8 BA 110/21 â�� juris
Rn. 47 m.w.N.).

Â 

Entgegen der Behauptung der KlÃ¤gerin in der Berufungsschrift hat sich auch nicht
erweisen lassen, dass P fÃ¼r sie zunÃ¤chst im Zeitraum von April bis Juni 2009
ausschlieÃ�lich im Bereich der Entsorgung und erst anschlieÃ�end auch im
BÃ¼roservice tÃ¤tig geworden ist. Vielmehr ist die TÃ¤tigkeit der P (jedenfalls) im
gesamten Streitzeitraum zur Ã�berzeugung des Senats als eine aus den
Teilbereichen â��Vernichtung und Entsorgung von Unterlagenâ�� einerseits und
â��BÃ¼ro- und Schreibserviceâ�� andererseits zusammengesetzte einheitliche
BeschÃ¤ftigung anzusehen. So hat der Zeuge S im Verhandlungstermin des SG am
05.04.2017 erklÃ¤rt, dass von der KlÃ¤gerin ein Unternehmen gesucht worden sei,
dass bei Bedarf ArbeitskrÃ¤fte fÃ¼r die Rezeption stellen kÃ¶nne. P habe ein
dementsprechendes Angebot fÃ¼r die Arbeiten â��Rezepte abholen,
Terminservice, Akquise von Patientenâ�� abgegeben. Bei einem weiteren Treffen
seien dann konkrete Fallbeispiele wie u.a. Aktenvernichtung, Patientenlisten pflegen
etc. vereinbart worden. Dies hat P mit ihrer Aussage im Termin zur ErÃ¶rterung des
Sachverhalts am 09.12.2021 sie habe ein â��Gesamtangebot von BÃ¼roservice
und Aktenvernichtungâ�� unterbreitet, vollumfÃ¤nglich bestÃ¤tigt. SchlieÃ�lich
werden die Angaben auch durch die weiteren UmstÃ¤nde der Vertragspraxis
untermauert. So ist eine isolierte Rechnung der P zu â��Datenschutzmaterialâ��
lediglich vom 30.03.2009 â�� und damit nur vor dem Streitzeitraum â��
aktenkundig gemacht worden. Die vorgelegten Folgerechnungen lauten dann
hingegen vereinzelt auf eine Kombination von â��BÃ¼roservice, Datenmaterialâ��
und ganz Ã¼berwiegend (allein) auf â��â��BÃ¼roserviceâ��. Auch nach den
Angaben der KlÃ¤gerin ist eine Trennung bei der Berechnung nicht erfolgt, sondern
die Aktenentsorgung, sofern angefallen, im Rahmen der BÃ¼roservice-Rechnung
mit in Ansatz gebracht worden. Soweit Rechnungen zum â��BÃ¼roserviceâ�� den
Hinweis auf eine ordnungsgemÃ¤Ã�e Vernichtung der Akten nach Â§ 32 Abs. 2
Bundesdatenschutzgesetz enthalten, zeigt sich gerade auch hier mangels
eigenstÃ¤ndiger Abrechnung von Aktenentsorgung die Einheitlichkeit des Auftrags.
Bestand aber (jedenfalls im Streitzeitraum) kein gesonderter, abtrennbarer Auftrag
zur Entsorgung von Unterlagen, kann dahinstehen, ob dieser Bereich, wie die
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KlÃ¤gerin meint, bei (nur dann) isolierter Betrachtung in der Statusbeurteilung als
selbststÃ¤ndig anzusehen gewesen wÃ¤re. 

Â 

Entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin kommt der MÃ¶glichkeit der P, fÃ¼r
mehrere Auftraggeber tÃ¤tig zu werden, keine erhebliche Relevanz zu.
TeilzeitbeschÃ¤ftigte haben ebenfalls die MÃ¶glichkeit, in nennenswertem Umfang
nebeneinander fÃ¼r mehrere Arbeitgeber in derselben Branche tÃ¤tig zu sein (vgl.
BSG Urt. v. 31.03.2017 â�� B 12 R 7/15 R â�� juris Rn. 49). Wird dies vertraglich
vereinbart, liegt ein von der KlÃ¤gerin angefÃ¼hrtes (vertragsimmanentes)
Wettbewerbsverbot naturgemÃ¤Ã� nicht vor. Gewicht erhÃ¤lt eine TÃ¤tigkeit fÃ¼r
mehrere Auftraggeber im Ã�brigen erst, wenn sie in relevantem Umfang oder sogar
schwerpunktmÃ¤Ã�ig stattfindet, weil sie dann die zeitliche VerfÃ¼gbarkeit des
Auftragnehmers erheblich einschrÃ¤nkt. Das gilt aber nicht, wenn â�� wie hier â��
die Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers schon insoweit berÃ¼cksichtigt wird,
als fÃ¼r die Beurteilung auf den jeweiligen Einzelauftrag abgestellt wird (vgl. z.B.
BSG Urt. v. 19.10.2021 â�� B 12 R 6/20 R â�� juris Rn. 38 m.w.N.).

Â 

Auch die Abgabe von Umsatzsteuermeldungen beim Finanzamt durch P ist kein
Indiz fÃ¼r SelbststÃ¤ndigkeit. Diese stellt sich vielmehr als Folge ihrer rechtsirrigen
StatuseinschÃ¤tzung dar. Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung wird im
Ã�brigen â�� entgegen der Ansicht der KlÃ¤gerin â�� durch die steuerrechtliche
Bewertung nicht determiniert, da zwischen arbeits- und sozialrechtlicher
Einordnung einerseits und ihrer steuerrechtlichen Behandlung andererseits keine
wechselseitige Bindungswirkung besteht (vgl. z.B. Senatsbeschl. v. 14.03.2022 â�� 
L 8 BA 110/21 â�� juris Rn. 49 m.w.N.).

Â 

Soweit das SG eine Eingliederung der P in den Betrieb der KlÃ¤gerin angenommen
hat, begrÃ¼ndete sich diese Beurteilung, anders als die KlÃ¤gerin rÃ¼gt, nicht
â��alleinâ�� damit, dass P mit deren EDV Ã¼ber VPN verbunden gewesen ist.
Vielmehr hat das SG zutreffend ergÃ¤nzend ausgefÃ¼hrt, die Eingliederung sei
fÃ¼r die TÃ¤tigkeit in der Rezeption offenkundig. Bei dieser hielt sich P in den
RÃ¤umen der KlÃ¤gerin auf und nutzte die dort vorhandenen sÃ¤chlichen und
sonstigen Mittel. Etwas Anderes ergibt sich aber auch nicht fÃ¼r den Teil des
BÃ¼roservices, den P von zuhause aus erledigen konnte. Hier stellt sich der
Anschluss der EDV und damit der RÃ¼ckgriff auf die betriebliche Infrastruktur der
KlÃ¤gerin als Indiz fÃ¼r die Auftragswahrnehmung in der vorgegebenen
betrieblichen Ordnung der KlÃ¤gerin und damit fÃ¼r die (fortbestehende)
Eingliederung dar. Soweit die KlÃ¤gerin meint, die Anbindung an die EDV kÃ¶nne
nicht weiter berÃ¼cksichtigt werden, weil sie â��Gegebenheiten des Auftrags
geschuldetâ�� gewesen sei, vermag dies nicht zu einer anderen Beurteilung zu
fÃ¼hren. FÃ¼r die Statusentscheidung keine Rolle spielt es, aus welchen
GrÃ¼nden eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen oder unter Eingliederung in eine fremde

                            13 / 18

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2012%20R%207/15%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2012%20R%206/20%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%208%20BA%20110/21


 

Arbeitsorganisation ausgeÃ¼bt wird (vgl. BSG Urt. v. 27.04.2021 â�� B 12 R 16/19
R â�� juris Rn. 16). Ausweislich der Einlassung des Zeugen S im Rahmen der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem SG sind im Ã�brigen durch die Mitarbeiter der
KlÃ¤gerin Listen Ã¼ber Ã�rzte, die anzurufen waren, fÃ¼r P vorbereitet worden. Die
darin zum Ausdruck kommende Zusammenarbeit stellt ebenfalls einen die
Eingliederung begrÃ¼ndenden Umstand dar. Zudem hat auch weiteres Personal der
KlÃ¤gerin P ausweislich der Vernehmungen im Verfahren vor dem Hauptzollamt
DÃ¼sseldorf als Arbeitskollegin gesehen.

Â 

Soweit die KlÃ¤gerin mit ihrem Berufungsvorbringen geltend macht, sie sei der P
gegenÃ¼ber nicht weisungsbefugt gewesen, weil sie ihr die AusfÃ¼hrung des
Auftrags Ã¼berlassen habe, vermag diese BegrÃ¼ndung gleichfalls nicht zu
Ã¼berzeugen. In inhaltlich-fachlicher Hinsicht waren weitgehende Vorgaben bereits
deshalb erforderlich, weil die AuftrÃ¤ge, denen es an einer vertraglichen Fixierung
fehlte, jeweils einer Konkretisierung bedurften. Zudem unterschied sich die
TÃ¤tigkeit der P im Rahmen der Urlaubs- und Krankheitsvertretung ohnehin nicht
wesentlich von derjenigen der (unstreitig eingegliedert) beschÃ¤ftigten
RezeptionskrÃ¤fte. Auch in zeitlicher Hinsicht war P einem Weisungsrecht der
KlÃ¤gerin unterworfen. Die eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit kennzeichnende
weitgehende Gestaltbarkeit der Arbeitszeit war jedenfalls ab dem Zeitpunkt nicht
mehr anzunehmen, ab dem P den jeweiligen Auftrag angenommen hatte. Dies
bedarf im Bereich der Urlaubs- und Krankheitsvertretung keiner nÃ¤heren
BegrÃ¼ndung, gilt aber ebenso fÃ¼r die BÃ¼rotÃ¤tigkeiten, die u.a. beim
Besorgen von (Anschluss-) Rezepten und der DurchfÃ¼hrung der
Monatsabrechnungen selbst zeitlichen Vorgaben unterlagen. In Ã¶rtlicher Hinsicht
unterlag P faktisch jedenfalls insoweit einer Bindung, als die
VertretungstÃ¤tigkeiten funktionsgerecht nur in den von der KlÃ¤gerin
zugewiesenen PraxisrÃ¤umen ausgeÃ¼bt werden konnten. Dass P Patienten in
freier Zeiteinteilung gelegentlich auch nach Feierabend anrufen bzw. einige
BÃ¼roarbeiten auch von zuhause aus erledigen konnte, fÃ¤llt demgegenÃ¼ber
nicht relevant ins Gewicht. Zweifel an einer (maÃ�geblichen)
Weisungsgebundenheit der P sind im Ã�brigen auch schon deshalb nicht
gerechtfertigt, weil diese selbst noch im Rahmen der Zeugenbefragung vor dem
Hauptzollamt angegeben hat, auf Anweisungen der KlÃ¤gerin oder des Zeugen S
tÃ¤tig geworden zu sein. Inwiefern P â�� wie die KlÃ¤gerin meint â�� bei ihrer
TÃ¤tigkeit nicht als Mitarbeiterin der Praxis aufgetreten sein kÃ¶nne, erschlieÃ�t
sich dem Senat nicht und ist auch nicht weiter begrÃ¼ndet bzw. belegt.

Â 

Im Ã�brigen spricht auch der Umstand, dass P immer dann fÃ¼r die KlÃ¤gerin
tÃ¤tig geworden ist, wenn deren eigene KapazitÃ¤ten nicht reichten, fÃ¼r
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung, da TÃ¤tigkeiten verrichtet wurden, die Ã¼blicherweise
von Angestellten verrichtet werden (vgl. BSG Urt. v. 04.06.2019 â�� B 12 R 11/18 R
â�� juris Rn. 32). Einen sozialversicherungsrechtlich relevanten Unterschied in der
AusÃ¼bung der TÃ¤tigkeit durch P gegenÃ¼ber dem Ã¼brigen Personal mit
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gleichartigen Aufgaben hat die KlÃ¤gerin nicht benannt.

Â 

Auch die HÃ¶he der von P in Rechnung gestellten VergÃ¼tung kann die Annahme
von SelbststÃ¤ndigkeit nicht begrÃ¼nden. Fraglich ist hier bereits grundsÃ¤tzlich
der von der KlÃ¤gerin gezogene Vergleich zur LohnhÃ¶he von MitarbeiterInnen in
Callcentern. Vielmehr hÃ¤tte allenfalls ein Vergleich mit ihrem sonstigen Personal,
dessen Aufgaben P vertretungsweise Ã¼bernahm, stattfinden mÃ¼ssen.
UnabhÃ¤ngig hiervon ist der vereinbarte Stundenlohn von lediglich 10 Euro aber
auch schon grundsÃ¤tzlich nicht geeignet, einen relevanten Unterschied zu
Personen, die mit vergleichbaren Aufgaben beschÃ¤ftigt sind, erkennen zu lassen
und eine eigene soziale Absicherung hinreichend zu gewÃ¤hrleisten. DarÃ¼ber
hinaus ist die HonorarhÃ¶he ohnehin nur eines von vielen in der
GesamtwÃ¼rdigung zu berÃ¼cksichtigenden Indizien (vgl. BSG Urt. v. 04.06.2019
â�� B 12 R 11/18 R â�� juris Rn. 36 f. m.w.N.), das vorliegend keinen Ausschlag
gibt. Die HÃ¶he der VergÃ¼tung einer Leistung ist vielmehr als Ausdruck des
Parteiwillens zu werten, dem generell nur dann Ã¼berhaupt eine potentielle
Bedeutung zukommt, wenn dieser Wille den festgestellten sonstigen tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen nicht offensichtlich widerspricht und er â�� anders als hier â��
durch weitere Aspekte gestÃ¼tzt wird bzw. die Ã¼brigen UmstÃ¤nde
gleichermaÃ�en fÃ¼r SelbststÃ¤ndigkeit wie fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung
sprechen. Nicht hingegen kann eine SelbststÃ¤ndigkeit hierdurch vorfestgelegt
werden (vgl. BSG a.a.O.; Senatsbeschl. v. 14.03.2022 â�� L 8 BA 110/21 â�� juris
Rn. 51; Senatsurt. v. 22.06.2020 â�� L 8 BA 78/18 â�� juris Rn. 64).

Â 

Anderes als die KlÃ¤gerin meint, ist P auch nicht deshalb sozusagen zwingend als
selbststÃ¤ndig anzusehen, weil diese im Streitzeitraum selbst (eigene)
Arbeitnehmer beschÃ¤ftigt hat. 

Â 

Die Nutzung von (eigenen) ErfÃ¼llungsgehilfen fÃ¼hrt nicht automatisch zur
Annahme von SelbststÃ¤ndigkeit. Entscheidend ist insoweit, ob Art und Umfang der
Einschaltung Dritter die Beurteilung rechtfertigen, dass die Delegation der
geschuldeten Leistung auf diese im Einzelfall als prÃ¤gend fÃ¼r eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit angesehen werden kann (vgl. BSG Urt. v. 18.11.2015
â�� B 12 KR 16/13 R â�� juris Rn. 33 m.w.N.). Ist die hÃ¶chstpersÃ¶nliche
Leistungserbringung â�� wie hier â�� die Regel, tritt dieser Gesichtspunkt in der
AbwÃ¤gung zurÃ¼ck (vgl. BSG Urt. v. 22.06.2005 â�� B 12 KR 28/03 R â�� juris Rn.
27). Eine â�� indiziell fÃ¼r SelbststÃ¤ndigkeit sprechende â�� Pflicht, im
Verhinderungsfall eine Ersatzkraft zu stellen, bestand fÃ¼r sie auch nicht (vgl. BSG
Urt. v. 22.06.2005 â�� B 12 KR 28/03 R â�� juris Rn.Â 29). Soweit sie allein die
Aktenentsorgung durch einen Mitarbeiter hat vornehmen lassen, vermag dies nicht
eine SelbststÃ¤ndigkeit der gesamten TÃ¤tigkeit zu begrÃ¼nden. Der Schwerpunkt
der von P vorgenommenen Arbeiten lag ausweislich der schriftlichen und
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mÃ¼ndlichen Darlegungen u.a. auch der Zeugenaussagen im Verfahren des
Hauptzollamts DÃ¼sseldorf deutlich im BÃ¼roservice. GestÃ¼tzt wird dies durch
die von P erstellten Rechnungen, die weit Ã¼berwiegend BÃ¼roservice und nur
vereinzelt Aktenvernichtung benennen und die auch nach den eigenen
Berechnungen der KlÃ¤gerin nur einen geringen Umfang des Gesamtauftrags
ausgemacht haben. SchlieÃ�lich hat P den im Bereich der Aktenentsorgung
eingesetzten Mitarbeiter bis August 2011 nur geringfÃ¼gig Ã¼berwiegend fÃ¼r
100 Euro brutto im Monat beschÃ¤ftigt. Dass dieser nach BegrÃ¼ndung eines
versicherungspflichtigen ArbeitsverhÃ¤ltnisses anschlieÃ�end gerade im Rahmen
einer von P fÃ¼r die KlÃ¤gerin geleisteten Aktenentsorgung in wesentlichem
Umfang tÃ¤tig geworden ist, wurde weder vorgetragen noch ergibt sich dies aus
anderen UmstÃ¤nden.

Â 

Entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin kommt auch der HÃ¶he des gegenÃ¼ber P
erlassenen Bescheides Ã¼ber die (Nach-)Forderung von Sozialabgaben keinerlei
Aussagekraft fÃ¼r das hier allein zu prÃ¼fende AuftragsverhÃ¤ltnis zu. Zum einen
ist dieser Bescheid nach den eigenen Angaben der KlÃ¤gerin von P erfolgreich
angefochten und damit nicht bestandskrÃ¤ftig geworden. Zum anderen vermag
allein die HÃ¶he der von P fÃ¼r Mitarbeiter zu zahlenden Sozialabgaben keine
Aussagekraft fÃ¼r die Statusentscheidung zu entfalten. Grund hierfÃ¼r ist, dass
eine selbststÃ¤ndige und eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung nebeneinander
ausgeÃ¼bt werden kÃ¶nnen. Entsprechend muss stets geprÃ¼ft werden, ob und in
welchem Umfang Dritte Ã¼berhaupt konkret fÃ¼r das streitige AuftragsverhÃ¤ltnis
eingesetzt worden sind. Da P im maÃ�geblichen Zeitraum auch â�� und sogar
Ã¼berwiegend â�� neben der KlÃ¤gerin fÃ¼r andere Auftraggeber tÃ¤tig gewesen
ist, lÃ¤sst sich aus der Nachforderung als solcher kein RÃ¼ckschluss auf den hier
streitigen Auftrag ziehen. Die dem Bescheid zugrunde liegenden Feststellungen
hinsichtlich der Arbeitnehmer und ZeitrÃ¤ume, fÃ¼r die Nachzahlungen erfolgen
mÃ¼ssen, haben im Ã�brigen weder die KlÃ¤gerin noch P selbst zu den Akten
gereicht. Dass P in erhÃ¶htem Umfang gerade fÃ¼r ihre TÃ¤tigkeit bei der
KlÃ¤gerin Personal eingesetzt hat, ergibt sich auch nicht aus den sonstigen
aktenkundigen UmstÃ¤nden. So hat P nach ihren eigenen Angaben hierfÃ¼r
lediglich einen Mitarbeiter herangezogen und dies auch nur im (geringen)
Teilbereich der Aktenvernichtung. Die insoweit entstandenen Kosten und damit das
Unternehmerrisiko der P sind aber auch deshalb als gering einzuschÃ¤tzen, weil der
von ihr eingesetzte Mitarbeiter ausweislich der eingereichten Lohnabrechnung bis
einschlieÃ�lich August 2011 lediglich einen Lohn von 165 Euro bzw. Ã¼berwiegend
von 100 Euro brutto monatlich erhielt. UnabhÃ¤ngig hiervon stellt im Rahmen der
dargelegten MaÃ�stÃ¤be zur Abgrenzung von abhÃ¤ngiger und selbststÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit der Einsatz von eigenen Betriebsmitteln oder Personals und das damit
verbundene Investitionsrisiko ein fÃ¼r eine SelbststÃ¤ndigkeit sprechendes Indiz
nur dar, wenn damit tatsÃ¤chlich grÃ¶Ã�ere Freiheiten bzw. Verdienstchancen
verbunden sind (vgl. BSG Urt. v. 18.11.2015 â�� B 12 KR 16/13 R â�� juris Rn. 36
m.w.N.). Dies ist bei dem eingeschrÃ¤nkten Umfang der Beauftragung des Dritten
nicht erkennbar und auch nicht vorgetragen.
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Â 

SchlieÃ�lich kann die Antragstellerin entgegen ihrer Auffassung keinen
Vertrauensschutz aufgrund vorausgegangener BetriebsprÃ¼fungen beanspruchen.
Eine materielle Bindungswirkung aufgrund einer BetriebsprÃ¼fung kann sich nur
insoweit ergeben, als Versicherungs- und Beitragspflicht sowie -hÃ¶he im Rahmen
der PrÃ¼fung personenbezogen fÃ¼r bestimmte ZeitrÃ¤ume durch gesonderten
Verwaltungsakt festgestellt wurden (vgl. z.B. BSG Urt. v. 19.09.2019 â�� B 12 R
25/18 R â�� juris Rn. 30 f. m.w.N.; Senatsbeschl. v. 28.06.2021 â�� L 8 BA 66/20 B
ER â�� juris Rn. 29; Senatsurt. v. 29.1.2020 â�� L 8 BA 153/19 â�� juris Rn. 74).
Hieran fehlt es vorliegend.

Â 

bb. Anhaltspunkte fÃ¼r VersicherungsfreiheitstatbestÃ¤nde sind nicht erkennbar.
Die BeschÃ¤ftigung erfolgte unstreitig gegen Entgelt, so dass grundsÃ¤tzlich eine
Versicherungspflicht nach Â§Â§ 25 Abs. 1 S. 1 SGB III, Â§ 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI
bestanden hat.

Â 

Dass die TÃ¤tigkeit der P nur im geringfÃ¼gigen Bereich liegen sollte, ist weder
vorgetragen noch erkennbar und zeigt sich auch nicht in den aktenkundigen
Abrechnungen. Auch lag keine unstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit im Sinne von Â§ 27 Abs. 3
Nr. 1 SGB III vor, da von Beginn der BeschÃ¤ftigung an feststand, dass sich die
ArbeitseinsÃ¤tze fÃ¼r die KlÃ¤gerin wiederholen sollten (vgl. z.B. BSG Urt. v.
14.03.2018 â�� B 12 KR 17/16 R â�� juris Rn. 20). 

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 197a Abs.Â 1 S.Â 1 SGG i.V.m. Â§Â 154
Abs.Â 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die auÃ�ergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen sind weder erstattungsfÃ¤hig noch sind diese mit Kosten zu belasten,
da sie von einer Antragstellung abgesehen haben (vgl. Â§Â 197a SGG i.V.m. 
Â§Â§Â 154 Abs.Â 3, 162 Abs.Â 3 VwGO).

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gem. Â§Â 160 Abs.Â 2 SGG liegen nicht
vor.

Â 

In Verfahren vor den Sozialgerichten ist der Streitwert bei fehlender anderer
Bestimmung nach der sich aus dem Antrag des KlÃ¤gers fÃ¼r ihn ergebenden
Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen (Â§ 197a Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m.
Â§ 52 Abs. 1 GKG). Wenn der Sach- und Streitstand fÃ¼r die Bestimmung des
Streitwerts â�� wie hier â�� keine genÃ¼genden Anhaltspunkte bietet, ist ein
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Streitwert von 5.000 Euro anzunehmen (Â§ 52 Abs. 2 GKG). Davon geht der Senat
im Rahmen von Statusfeststellungsverfahren aus (vgl. z.B. Senatsurt. v. 26.2.2020
â�� L 8 BA 121/19 â�� juris Rn. 72 m.w.N.).

Â 

Erstellt am: 04.09.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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